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Vergaberecht 

Das Vergabebeschleuni-
gungsgesetz tritt in Kraft 

Das Vergabebeschleunigungsgesetz ist die 
Antwort des Gesetzgebers auf eine seit 
Jahren geübte Kritik: Das deutsche Verga-
berecht sei zu komplex, zu langsam und zu 
bürokratisch. Nach Einbringung des Regie-
rungsentwurfs im Herbst 2025 und Zu-
stimmung des Bundesrates am 8. Mai 2026 
wurde das Gesetz am 12. Mai 2026 im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht. 

 

Die Bundesregierung benennt vier zent-
rale Reformziele: 

• Vereinfachung und Entlastung von 
Verwaltung und Wirtschaft 

• Reaktion auf energie-, sicherheits- 
und verteidigungspolitische Heraus-
forderungen 

• Vorantreibung der Digitalisierung 
• Förderung von KMU und Start-ups 
 
 

Am 1. Juli 2026 tritt das Gesetz zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge in 
Kraft. Es ist die tiefgreifendste Reform des deutschen Vergaberechts seit Jahren. Wir 
geben einen kompakten Überblick über die wichtigsten Neuerungen. 
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Das Gesetz ändert gleichzeitig zahlreiche 
Regelwerke, darunter GWB, VgV, SektVO, 
VSVgV, BHO, HGrG und WRegG. Angestrebt 
wird außerdem eine Überarbeitung der 
UVgO sowie des ersten Abschnitts der 
VOB/A. Auch hierbei ist das Ziel eine mög-
lichst weitgehende Vereinheitlichung der 
unterschwelligen Vergaberegeln und eine 
Bürokratieentlastung der Unternehmen. 

Das neue Recht gilt grundsätzlich für 
Vergabeverfahren, die ab dem 1. Juli 2026 
eingeleitet werden. Bereits begonnene 
Verfahren werden nach bisherigem Recht 
abgeschlossen. 

Wesentliche Änderungen 
1. Losgrundsatz – Infrastrukturaus-
nahme  

Der Losgrundsatz wird aus § 97 GWB her-
ausgelöst und in einem neuen § 97a GWB 
geregelt. Leistungen sind weiterhin grund-
sätzlich in Teil- und Fachlosen zu verge-
ben. Neu ist: Bei Infrastrukturvorhaben ab 
dem Doppelten des EU-Schwellenwerts, 
die aus dem Sondervermögen Infrastruk-
tur und Klimaneutralität finanziert 

werden oder zur Verkehrsinfrastruktur 
(Eisenbahn, Bundesfernstraßen, Bun-
deswasserstraßen, Flugplätze) gehören, 
können nun – neben wirtschaftlichen und 
technischen – auch zeitliche Gründe eine 
Gesamtvergabe rechtfertigen. Diese Aus-
nahme soll einschlägig sein, wenn die An-
wendung des Losgrundsatzes die schnelle 
Realisierung dieser Infrastrukturvorha-
ben nachweislich verhindert. Zum Schutz 
des Mittelstands kann der Auftraggeber 
den Auftragnehmer zudem zur bevorzug-
ten Unterauftragsvergabe an KMU ver-
pflichten. 

2. Inhouse-Vergabe  

§ 108 GWB wird grundlegend neu gefasst 
und klargestellt, dass es sich nicht um eine 
Ausnahme von der Ausschreibungspflicht, 
sondern um einen Entzug aus dem Anwen-
dungsbereich des Vergaberechts handelt. 
Inhouse-Vergaben sind nun ausdrücklich 
auch bei mittelbaren, inversen und 
Schwesternkonstellationen möglich. Da-
mit werden bestimmte Inhouse-Konstella-
tionen, deren Zulässigkeit bisher nur aus 
der Gesetzesbegründung zum § 108 GWB 
abgeleitet werden konnte, ausdrücklich im 
Gesetz normiert. Neu anerkannt wird da-
bei die ausschreibungsfreie Inhouse-
Vergabe im Verhältnis zwischen soge-
nannten „Halbschwestern"-, bei denen 
Auftraggeber und Auftragnehmer z.B. nur 
einen gemeinsamen Gesellschafter, im Üb-
rigen aber unterschiedliche Mütter haben. 
Eine ausschreibungsfreie Inhouse-
Vergabe unter Schwestern wurde bisher in 
der Rechtsprechung restriktiv ausgelegt 
und nur dann als zulässig angesehen, 
wenn diese nur eine identische Mutter ha-
ben. Ziel der Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der Inhouse-Vergabe ist 
eine höhere Rechtssicherheit bei 
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interkommunalen Kooperationen und 
Konzernstrukturen der öffentlichen Hand.  

3. Leistungsbeschreibung  

Die Leistungsbeschreibung muss künftig 
nur noch „eindeutig“ sein; das bisherige, 
zusätzliche Merkmal „erschöpfend“ ent-
fällt in § 121 GWB. Dadurch erhalten Auf-
traggeber mehr Spielraum für funktionale 
Leistungsbeschreibungen. Gleichzeitig soll 
zum einen der Aufwand des Auftraggebers 
bei der Erstellung von Vergabeunterlagen 
und zum anderen der Aufwand der Bieter 
für das Durcharbeiten der Leistungsbe-
schreibung reduziert werden. 

4. Eignung und Verhältnismäßigkeit  

Eignungsnachweise und Erklärungen über 
das Nichtvorliegen von Ausschlussgrün-
den sollen künftig im Regelfall durch Ei-
generklärungen erbracht werden. Wei-
tergehende Unterlagen – insbesondere 
Drittbescheinigungen – dürfen nur noch 
von aussichtsreichen Bewerbern verlangt 
werden. § 122 Abs. 4 n.F. GWB verankert 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
hinsichtlich Eignungskriterien und gefor-
derte Eignungsnachweise ausdrücklich. 
Unverhältnismäßige Anforderungen wie 
zu hohe Mindestumsätze oder marktunüb-
liche Versicherungsdeckungssummen 
sind unzulässig. 

5. Fakultative Ausschlussgründe  

Bei § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB (schwere be-
rufliche Verfehlung) entfällt das Merkmal 
„nachweislich" im Sinne eines Vollbewei-
ses. Auch § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB (frühere 
Schlechtleistung) wurde neu gefasst. So er-
setzt unter anderem die unbestimmte For-
mulierung „erhebliche oder fortdauernde 
Mängel erkennen lassen“ durch das präzi-
sere Tatbestandsmerkmal der „erheblich 

oder fortdauernd mangelhaften Erfül-
lung“. In beiden Fällen handelt es sich al-
lerdings nicht um eine echte Neuerung, 
sondern um eine Anlehnung an den Wort-
laut aus der relevanten Vergaberichtlinie 
2014/24/EU und damit eine Klarstellung. 

6. Weniger Wartepflichten vor Zu-
schlagserteilung 

Die Informations- und Wartepflicht nach § 
134 GWB entfällt künftig nicht mehr nur in 
Fällen, in denen das Verhandlungsverfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb wegen 
besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt 
ist, sondern auch bei sog. Mini-Wettbe-
werben (Vergabe bei der Nutzung einer 
Rahmenvereinbarung nach § 21 Abs. 4 
VgV) oder eines dynamischen Beschaf-
fungssystems nach § 23 Abs. 6 VgV. In die-
sem Rahmen können solche Leistungen 
entsprechend schneller bezuschlagt wer-
den.  

7. Wirksamkeit der De-facto-Vergaben  

Eine für die Vergabepraxis sehr wichtige 
Neuerung erfährt § 135 GWB nF. Bei zwin-
genden Gründen des Allgemeininteresses 
kann ein rechtswidrig ohne Ausschrei-
bung geschlossener Vertrag künftig aus-
nahmsweise wirksam bleiben.          
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Anstelle der Unwirksamkeit kann die 
Vergabekammer eine Geldsanktion gegen 
den Auftraggeber verhängen oder die Ver-
tragslaufzeit verkürzen. Derartige alterna-
tive Sanktionen müssen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein (§ 135 
Abs. 4 n.F. GWB). Der wichtigste Anwen-
dungsfall der neuen Regelung sind Ver-
träge über Leistungen der Daseinsvor-
sorge (z.B. ÖPNV), die im Interesse der All-
gemeinheit nicht unterbrochen werden 
dürfen. Erreicht werden sollen durch die 
Neuerung eine frühere Rechtssicherheit 
auf Seiten der Vertragsparteien sowie eine 
Entlastung der Nachprüfungsinstanzen.  

8. Rechtsschutz – Wegfall des automati-
schen Zuschlagsstopps  

Ebenfalls äußerst relevant für die Praxis 
ist der künftige Wegfall der aufschieben-
den Wirkung. Die sofortige Beschwerde 
gegen eine die Nachprüfung ablehnende 
Entscheidung der Vergabekammer hat 
keine aufschiebende Wirkung mehr,        
§ 173 n.F. GWB. Somit kann der Zuschlag 
unmittelbar nach der Ablehnung des Nach-
prüfungsantrags durch die Vergabekam-
mer erteilt werden. Das Beschwerdege-
richt kann die aufschiebende Wirkung auf 

Antrag verlängern. Im Ergebnis bedeutet 
dies, dass im Nachprüfungsverfahren un-
terlegene Bieter faktisch auf Sekundär-
rechtsschutz in Form von Schadensersatz-
ansprüchen beschränkt werden.  

Nachprüfungsverfahren sollen weniger 
stark zuschlagshemmend wirken. Gestärkt 
werden damit die Interessen des Auftrag-
gebers an einer zügigen Ausführung des 
Auftrags und des erfolgreichen Bieters an 
alsbaldiger Rechtssicherheit. Kritisch wird 
gesehen, dass dadurch der effektive Pri-
märrechtsschutz verkürzt werden kann 
und Bieter noch früher strategisch reagie-
ren müssen. 

Der Vergabesenat des OLG Düsseldorf hält 
eine wortgleiche Regelung im Gesetz zur 
beschleunigten Planung und Beschaffung 
für die Bundeswehr (BwBBG) für verfas-
sungswidrig (Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 
GG) und hat das BVerfG angerufen. Diese 
Vorlage wirft dieselben Fragen für § 173 
GWB n.F. auf. Die weitere Entwicklung ist 
engmaschig zu beobachten. 

9. Vereinfachter Wertungsvorgang          
(§ 42 Abs. 4 VgV) 

Im offenen Verfahren ist die Angebots-
prüfung vor der Eignungsprüfung nun-
mehr der Regelfall. Zunächst werden an-
hand der Zuschlagskriterien die wirt-
schaftlichsten Angebote ermittelt, an-
schließend nur noch die Eignung der aus-
sichtsreichsten Bieter geprüft. Abwei-
chungen sind ohne gesonderte Begrün-
dung möglich. 
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10. Direktaufträge – Wertgrenze 
50.000 Euro 

Begrüßen dürften öffentliche Auftragge-
ber des Bundes die Anhebung der Wert-
grenze für Direktaufträge. Leistungen bis 
zu einem voraussichtlichen Auftragswert 
von 50.000 Euro netto können ohne förm-
liches Vergabeverfahren als Direktauftrag 
beschafft werden (§ 55 BHO). Der Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit ist weiterhin zu beachten; Auftragge-
ber sollen zwischen den beauftragten Un-
ternehmen wechseln.  

Dieselbe Wertgrenze von 50.000 Euro 
netto gilt nun für die Abfragepflicht aus 
dem Wettbewerbsregister und die Melde-
pflicht nach der Vergabestatistikverord-
nung. 

Fazit 
Das Vergabebeschleunigungsgesetz soll 
das deutsche Vergaberecht pragmatischer 
und reaktionsfähiger machen – ohne den 
bewährten Rahmen aus Transparenz, 

Wettbewerb und Gleichbehandlung aufzu-
geben. 

Gleichzeitig bleibt der Reformansatz nicht 
ohne Risiken. Die praktischen Auswirkun-
gen, insbesondere im Bereich des redu-
zierten vergaberechtlichen Rechtsschut-
zes werden die Vergaberechtspraxis in 
den kommenden Monaten und Jahren in-
tensiv beschäftigen. Die Lockerung des 
Losgrundsatzes kann größere Vergabeein-
heiten begünstigen und damit kleinere 
und mittlere Unternehmen unter Druck 
setzen. Auch die Beschleunigung des 
Rechtsschutzes verlangt von Bietern eine 
frühere und sorgfältigere Verfahrensbe-
obachtung sowie einen großzügigeren Ge-
brauch vom Instrument der vergaberecht-
lichen Rüge. 

Insgesamt ist das Gesetz ein wichtiger 
Schritt zu mehr Tempo und weniger Büro-
kratie in der öffentlichen Beschaffung. 
Seine praktische Wirkung wird jedoch 
maßgeblich davon abhängen, wie Auftrag-
geber die neuen Spielräume mit Leben fül-
len.  
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